
diejenigen Lohnanteile berücksichtigt,
die über dem bereits erwähnten koordi-
nierten Lohn liegen. Der Wert dafür liegt
für das Jahr 2025 bei 26 460 Franken. Nur
die Lohnanteile, die über dieser Schwelle
liegen, werden bei der Berechnung des
Lohnabzugs berücksichtigt. Bei einem
Teilzeitpensum wird der Sparanteil also
geringer. Es versteht sich in der Folge von
selbst, dass der Spartopf der beruflichen
Vorsorge dereinst bei der Pensionierung
weniger gefüllt ist. Das heisst, das ange-
sparte Kapital oder die daraus errechnete
Rente fallen tiefer aus als bei einer Vollbe-
schäftigung. Die skizzierten Regelungen
betreffen das BVG-Obligatorium. Es steht
den Unternehmen frei, überobligatorisch
andere Lösungen zu finden.

Die Konkursstatistik zeigt derzeit nach
oben. Gleichzeitig gelten seit Anfang
2025 neue gesetzliche Regelungen. Sie
haben zum Ziel, missbräuchliche Konkur-
se einzudämmen und Gläubiger besser zu
schützen. Das bringt nicht nur neue Auf-
lagen, sondern auch Verschärfungen bei
zwei schon bestehenden Praktiken, bei
denen fortan mehr Sorgfalt angezeigt ist.

Mantelhandel kontrollieren
Die «organisierte Firmenbestattung» wird
künftig strenger überwacht, der soge-
nannte Mantelhandel eingeschränkt. Ein
solcher liegt vor, wenn eine überschul-
dete Gesellschaft, die faktisch keine ge-
schäftlichen Aktivitäten aufweist, son-
dern lediglich aus dem (Aktien-)Mantel
besteht, einem neuen Inhaber übertragen
wird. Neu muss das Handelsregisteramt
aktiv werden und Unterlagen einfordern,
wenn ein Verdacht auf Mantelhandel be-
steht. Ebenfalls neu sind die Konkursäm-
ter verpflichtet, in allen Konkursfällen, in
denen Hinweise auf strafbare Handlun-
gen vorliegen, eine Strafanzeige wegen
möglichen Missbrauchs zu erstatten.

Augen auf bei Opting-out
Aktiengesellschaften und GmbH unterlie-
gen der Revisionspflicht. Wenn zwei der
nachfolgenden Werte in zwei aufeinander
folgenden Jahren überschritten werden,
unterliegen sie der ordentlichen Revision:
40 Mio. Franken Umsatz, 20 Mio. Franken
Bilanzsumme, 250 Mitarbeitende. An-
sonsten sind sie zur eingeschränkten Re-
vision verpflichtet. Die Ausnahme: Wenn
sie zehn oder weniger Vollzeitstellen bie-
ten, können sie auf die eingeschränkte

Konkursmissbrauch

Schärfere Massnahmen
Das verschärfte, seit 1. Januar 2025 geltende Konkursrecht bringt Neuerungen, die sich noch nicht überall herumge-
sprochen haben. Wir beleuchten zwei Stolperfallen, die in der Praxis noch zu wenig Beachtung finden.

Besonders kritisch: Wenn jemand zwei
oder drei Teilzeitjobs ausführt und jeweils
unter der Eintrittsschwelle von gegenwär-
tig 22 680 Franken beziehungsweise dem
koordinierten Lohn von 26 640 Franken
bleibt, findet in der 2. Säule überhaupt
kein Alterssparen statt. Das wird nach der
Pensionierung mit erheblichen finanziel-
len Einbussen verbunden sein.

Freiwillige gebundene Vorsorge
Ein dritter Baustein für eine möglichst
gute finanzielle Situation nach der Pensio-
nierung ist die Vorsorge im Rahmen der
Säule 3a. Hier können Arbeitnehmer im
Angestelltenverhältnis bis zu 7258 Fran-
ken (Wert für 2025) in ein persönliches
Vorsorgekonto einzahlen, dessen kumu-

Revision verzichten. Neu ist ein solches
Opting-out allerdings nur noch für künf-
tige Geschäftsjahre und mit Vorlegen
der letzten revidierten Jahresrechnung
möglich. Dies schränkt die Möglichkei-
ten ein, eine problematische finanzielle
Situation durch den Verzicht auf die Re-
vision im laufenden Geschäftsjahr zu ver-
schleiern. Zusätzlich wird der Beginn des
Geschäftsjahrs mit Opting-out neu im
Handelsregister publiziert und ist damit
öffentlich.

lierte und verzinste Ersparnisse sie im
Umfeld der Pensionierung als Kapital wie-
der beziehen können. Ausserdem können
sie die geleisteten jährlichen Zahlungen in
der Steuererklärung vom Einkommen ab-
ziehen. Alterssparen und Steuern sparen
gehen hier also Hand in Hand. Personen
ohne Pensionskasse können bis zu 20 Pro-
zent ihres Nettoerwerbseinkommens ein-
zahlen, jedoch höchstens 36 288 Franken
(Wert für 2025). Wer nun sein Vollzeitpen-
sum auf ein Teilzeitpensum absenkt, ver-
fügt in vielen Fällen nicht mehr über aus-
reichend Mittel, die für eine Einzahlung in
die Säule 3a «übrig» bleiben. So entsteht
– in den meisten Fällen unbewusst – eine
finanzielle Lücke, die sich nach der Pensio-
nierung bemerkbar machen wird.

Anonym und diskret – aber zunehmend heikel: Der «Mantelhandel» wird künftig strenger
überwacht.


